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III. Der Regierungsrat beschliesst:

Der von der Einwohnergemeinde S~1othu.rn am 25, Juni

genehmigte Bebauungsplan “Midartweg und Waisenhau~strasse“

genehmigt,

Genehmigungsgeb uhr
Publikationstaxe

Fr. 11.——
“ 10.50

Fr~ 21,50 (Staatskanzlei Nr.5574)1‘,

Bau—Departement (4),
Kantonsingenieur (2), mit einem mit Genehmigungsverinerk versehe~

nen Planexemplar,
Aminannamt.der Einwohnergemeinde Solothurn, mit einem mit Genehmi~

gungevermerk versehenen Planexemplar. (Nachnahme),
Lmt~b].att (nur Dispositiv),

1. Die Einwohnergemeinde Solothurn hat einen

plan “Midartweg und Waisenhausstrasse“ ausgearbeitet. Der Plan

lag gemäss Publikation im Amtsblatt Nr. 7 vom 16. Februar 1940

während 30 Tagen öffentlich zur Einsichtnahme auf, Er wurde vom

Einwohnergemeinderat am 25. Juni 1940 genehmigt; gegen den Ge—

nehmigungsbeschluss sind keine Beschwerden eingereicht worden,

II. Der Plan, der zufolge des Umstandes, dass Grundei
gentum des Staates daran beteiligt ist, auf Grund eines Vorschla

ges des Kantonageometers entstand, gibt zu keinen Bemerkungen An—

lass.
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